
  

SACHSEN-ANHALT 

Ministerium für 
Inneres und Sport 

Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt 
Postfach 3563 + 39010 Magdeburg 

Frau Xenia Hartmann 

per E-Mail an: 

x.hartmann.cp65uz3vwx@fragdenstaat.de 

Ihr Antrag auf Informationszugang vom 31. Mai 2023 nach dem Informa- 4. suli 2023 
tionszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (IZG-LSA) zu Richtli- 

nien des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt Zeichen: 
zu 8 45 b Personenstandsgesetz (PStG) 02.11 

Sehr geehrter Frau Hartmann, wi 

Durchwahl: 

mit Bescheid vom 11. Juli 2023 habe ich unter Nummer 2 bestimmt, dass für (039) 367-5516 

die Bearbeitung Ihres o.a. Antrages Kosten erhoben werden. Es ergeht daher E-Mail: 
folgender pressestelle@mi.sachsen-anhalt.de 

Ihre Nachricht: 

Kostenfestsetzungsbescheid vom 31.05.2023 

1. Die Kosten für die Bearbeitung des Antrages werden auf 71,25 Euro 

festgesetzt. 

2. Die Kosten in Höhe von 71,25 Euro werden mit dem bereits gezahlten 

Kostenvorschuss in Höhe von 71,25 Euro verrechnet. 

3. Die Kostenschuld ist durch den Vorschuss vollständig beglichen. 
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Begründung: 

zu 1. 

Gemäß 8 10 Abs. 1 des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt (IZG LSA) vom 19. Juni 

2008 (GVBl. LSA S. 242), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2020 (GVBl. LSA S. 25, 

37) i.V.m 8 1 der Verordnung über die Kosten nach dem Informationszugangsgesetz Sachsen- 

Anhalt (IZG LSA KostVO) vom 21. August 2008 (GVBl. LSA S. 302), zuletzt geändert durch Ver- 

ordnung vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 159) werden Verwaltungskosten erhoben. Die Höhe 

der Verwaltungskosten belaufen sich in Ihrem Fall auf 71,25 Euro und setzen sich wie folgt zu- 

sammen: 

1. Durchsicht und Heraussuchen der Verwaltungsvorschriften der Jahre 2019 bis Januar 2023 

und interne Abstimmungen 

Zeitaufwand 0,75 Stunden 57 Euro Beamte der Laufbahngruppe 42,75 Euro 

2 erstes Einstiegsamt 

2. Erstellen des Bescheides und des Kostenfestsetzungsbescheides 

Zeitaufwand 0,5 Stunden 57 Euro Beamte der Laufbahngruppe 28,50 Euro 

2 erstes Einstiegsamt 

Gesamtkosten 71,25 Euro 

zu 2. und 3. 

Gemäß 8 10 Abs. 1 IZG LSA i.V.m. $ 7 Abs. 2 des Verwaltungskostengesetzes Landes Sachsen- 

Anhalt (VwKostG LSA) vom 27. Juni 1991 GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

15. Dezember 2022 (GVBl. LSA S. 384), kann eine Amtshandlung von der vorherigen Zahlung der 

Kosten oder von der Zahlung oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses ab- 

hängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, wird er 

erstattet. 

Sie haben bereits einen Vorschuss in Höhe von 71,25 Euro entrichtet. Diese Zahlung wird mit den 

unter 1. bestimmten Kosten in Höhe von 71,25 Euro verrechnet. Damit ist die Kostenschuld begli- 

chen. Es sind keine weiteren Kosten mehr offen. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal- 

tungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg erhoben werden. 

Im Auftrag 
—, 

$f£r 
Blei 

Den 

 


